


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV

	
	Gemische mit Ätznatron enthalten Natriumhydroxid

	
	„Konservierung/ Aufschluss von Getreide“

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	
· Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
· Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
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Gefahr


[image: M004: Augenschutz benutzen]
[image: M009: Handschutz benutzen]
[image: M026: Schutzschürze benutzen]
[image: P022: Essen und Trinken verboten]
[image: P002: Rauchen verboten]

		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen.
· Laugenbeständige Schutzausrüstung tragen:
· [bookmark: _GoBack]Bei Arbeiten mit Ätznatrongemischen müssen dicht schließende Schutzbrillen, chemikalienbeständige Schutzhandschuhe sowie ggf. Gesichtsschutz und Atemschutz getragen werden. Bei Arbeiten im kleineren Umfang muss eine Schutzschürze, bei umfangreichen Arbeiten, ein Schutzanzug getragen werden. Als Fußschutz sind Gummistiefel (mind. S4) zu verwenden. Bei Auftreten von Stäuben ist Atemschutz mit der Filterkategorie P2 zu verwenden.
· Berührung mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.
· Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
· Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
· Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
· Ungeschützte Personen fernhalten.
· Lagerung: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln getrennt lagern.
· Niemals mit sauren Stoffen mischen!

	

	Verhalten bei Unfällen

	
· Selbstschutz beachten. 

· Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Gezielte Behandlung dringend erforderlich.
· Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten!
· Betroffene Umgebung warnen. Zur Beseitigung des gefährlichen Zustandes darf der Gefahrenbereich nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen betreten werden. Atem-, Augen-, Hand- und Körperschutz tragen. 
Ausbreitung der Flüssigkeit verhindern. Für ausreichend  Lüftung sorgen.


	Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen.
· Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.
· Nach Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
· Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt 10 Minuten unter fließendem Wasser abspülen und sofort Arzt konsultieren.
· Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen auslösen. 
Sofort ärztlicher Behandlung zuführen.
      Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: Reizungen
            
Arzt: ……………………………………..
Giftinformationszentrum: 0228/ 19240     


	Sachgerechte Entsorgung

	
· Mit Flüssigkeit bindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen, mit Wasser verdünnen und Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen.

	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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